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Handlungsfeld „Kfz-Verkehr“ 

Kfz-Verkehr

K1 Geschwindigkeitskonzept 

Bestand Lösung 

./. 

Tempo 30-Zonen-Konzept (1991) 

Kurzbeschreibung 
Bereits 1991 hat die Siegener Stadtverwaltung ein gesamtstädtisches Konzept zur einheitlichen An-
wendung von Tempo 30-Zonen erarbeitet. Ein definiertes Vorbehaltsnetz bildet das leistungsfähige 
Grundgerüst zur Abwicklung des notwendigen Verkehrsbedarfs mit einer zulässigen Höchstge-
schwindigkeit von 50 km/h als Regelmaß (innerorts). Abseits davon befinden sich sensible (Wohn-)-
Bereiche für die eine Verkehrsberuhigung erzielt werden soll. 

Das definierte Vorbehaltsnetz wurde aufgrund von Netzänderungen 2016 überprüft und angepasst. 
Das aktuelle Vorbehaltsnetz (2016) unterscheidet sich durch punktuelle Ergänzungen nicht wesent-
lich vom damaligen Vorbehaltsnetz (1991). Auch die Grundsätze für die Anwendung von Verkehrsbe-
ruhigung haben sich nicht geändert. 

Aufgrund der durchgeführten Anpassungen bzgl. des Vorbehaltsnetzes sollte das vorliegende Tempo 
30-Zonen-Konzept fortgeschrieben werden. Dabei sollte sich die Fortschreibung nicht allein auf Tem-
po 30-Zonen beschränken, sondern flächendeckend auch andere Formen der Verkehrsberuhigung
(u. a. streckenbezogenes Tempo 30 im Umfeld von sensiblen Einrichtungen, verkehrsberuhigter Be-
reich, verkehrsberuhigter Geschäftsbereich) mit einbeziehen.

Hierzu sind zunächst die zulässigen Geschwindigkeiten im Stadtgebiet im Zusammenhang mit der 
Flächennutzung und der Lage von sensiblen Einrichtungen zu erfassen sowie die typische gestalteri-
sche Umsetzung der erfassten Formen der Verkehrsberuhigung zu ermitteln. Zeigen sich Bereiche, 
die im Konzept (1991) als Tempo 30-Zone vorgeschlagen wurden, aber noch nicht umgesetzt sind, ist 
die Gültigkeit der Empfehlung zu überprüfen (Abgleich der Gebietsbedeutung unter Berücksichtigung 
des aktuellen Vorbehaltsnetzes). Bei bestehender Gültigkeit, sollen Tempo 30-Zonen verkehrsrecht-
lich angeordnet werden. Da eine reine Beschilderungsmaßnahme nicht zu einem ausreichenden Er-
folg – Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit – führt, sind begleitende Umgestaltungsmaßnahmen zu 
berücksichtigen. Zeigen sich darüber hinaus weitere Bereiche, für die eine Verkehrsberuhigung sinn-
voll ist, ist eine geeignete Form der Verkehrsberuhigung festzulegen und die Umsetzung entspre-
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chend der typischen Gestaltung durchzuführen. 

Zielsetzung 

Verlagerung der Durchgangsverkehre auf das schnellere Vorbehaltsnetz 

Reduzierung der Fahrgeschwindigkeiten abseits des Vorbehaltsnetzes 

Erhöhung der Verkehrssicherheit in den Wohnstraßen 

Schaffung von Lebensraum (Flächenumnutzung) 

Wirkung auf … 
gering hoch 

Verkehrsmittelwahl (zu Gunsten des Umweltverbunds) 

Wegelängen (Verringerung) 

Besetzungs-/Auslastungsgrad (Steigerung) 

Öffentlichkeit (Wahrnehmung) 

Klimaschutzorientierte Bewertung 

CO2-Emissionen 
(Minderungspotenzial) gering 

Kostenschätzung  
(Planung, Material, Umsetzung) mittel 

Fertigstellung der Maßnahme 
(Wirkungsbeginn) 

kurzfristig 

Klimaschutzorientierte Priorität 
(Gesamtbewertung) 

Umsetzungsorientierte Gesamtbewertung 

Verantwortlichkeit/ Beteiligung 
Stadt Siegen 




